MIETVERTRAG
Kurzzeitmiete einer Ferienunterkunft – Urlaubsunterkunft
Lynx Hütte – Strångnäsvägen 20, 811 98 Österfärnebo
§1 Vertragsparteien
Folgende Parteien schließen diesen Vertrag:

Vermieter
	Name / Organisation
	De Freene

	Adresse
	Strångnäsvägen 20, 811 98 Österfärnebo

	Telefon
	0703 998095

	E-Mail
	maha@maha.se



Mieter
	Name (buchungsverantwortliche Person)
	

	Personalausweisnummer
	

	Adresse
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Anzahl der übernachtenden Gäste (max. 4)
	


§2 Mietobjekt
Der Vertrag betrifft die Vermietung einer Ferienhütte mit dazugehörigem Inventar und Außenbereich (nachfolgend „die Hütte" genannt).

	Grundstücks-/Mietadresse
	Strångnäsvägen 20, 811 98 Österfärnebo

	Grundstücksbezeichnung
	Ista 1:2

	Belegungskapazität
	Maximal 4 Personen

	Enthaltenes Inventar
	Gemäß beigefügter Inventarliste (Anhang 1)


§3 Mietzeitraum
Die Vermietung ist zeitlich begrenzt und betrifft folgenden Zeitraum:

	Check-in
	Datum: _________________  Uhrzeit: 15:00

	Check-out
	Datum: _________________  Uhrzeit: 11:00

	Mindestmietdauer
	1 Woche (7 Nächte)

	Anzahl der Nächte
	



Die zeitliche Begrenzung des Vertrages bedeutet, dass der Mieter keinen Kündigungsschutz erwirbt. Das schwedische Mietrecht (Kap. 12 des Grundbuchgesetzes) findet bei der Kurzzeitvermietung von Ferienhütten, die als Urlaubsunterkunft vermietet werden, keine Anwendung.
§4 Miete und Zahlungsbedingungen
	Miete pro Nacht
	________ SEK (inkl. MwSt. falls zutreffend)

	Gesamtmiete
	________ SEK

	Bei Buchung gezahlt (Anzahlung)
	________ SEK (spätestens bei Buchungsbestätigung zu zahlen)

	Restmiete zu zahlen bis spätestens
	30 Tage vor Check-in

	Zahlungsweise
	Swish: 070 491 53 85 Banküberweisung: Handelsbanken 6106–604163452 Beides gehörend zu Maha Idris de Freene

	Verwendungszweck
	



Bei Buchungen, die weniger als 30 Tage vor dem Check-in erfolgen, ist die volle Miete sofort fällig.
Verzugszinsen: Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen gemäß dem schwedischen Zinsgesetz (1975:635) berechnet.
§5 Kaution
	Kautionsbetrag
	4.000 SEK

	Zu zahlen bis spätestens
	Bei Buchung

	Zahlungsweise
	Wie oben per Swish oder Banküberweisung

	Verwendungszweck
	"Kaution + Name + Datum"

	Rückzahlung
	Innerhalb von 7 Werktagen nach Check-out, sofern die Hütte in einwandfreiem Zustand hinterlassen wird



Die Kaution gilt nicht als Mietvorauszahlung. Der Vermieter behält sich das Recht vor, die Kaution gegen dokumentierte Kosten für Folgendes zu verrechnen:
1. Schäden an der Hütte, dem Inventar oder dem Außenbereich, die durch den Mieter oder dessen Mitgäste verursacht wurden.
1. Fehlendes Inventar gemäß der Inventarliste (Anhang 1).
1. Reinigungskosten, wenn die Hütte in einem nicht akzeptablen Zustand hinterlassen wird (über den normalen Verschleiß hinaus).
1. Dekontamination bei Rauchen in der Hütte oder auf dem Grundstück.
1. Dekontamination bei Haustieren in der Hütte ohne schriftliche Genehmigung.

Normaler Verschleiß wird nicht berechnet. Wenn die Kosten die Kaution übersteigen, ist der Mieter verpflichtet, die Differenz zu erstatten. Der Vermieter muss bei Abzügen eine schriftliche Aufstellung übersenden.
§6 Stornierung und Erstattung
	Mehr als 60 Tage vor Check-in
	Vollständige Erstattung abzüglich Verwaltungsgebühr von 500 SEK

	30–60 Tage vor Check-in
	50 % der Gesamtmiete werden einbehalten

	Weniger als 30 Tage vor Check-in
	Keine Erstattung

	Höhere Gewalt (schwere Krankheit usw.)
	Wird individuell geprüft – Dokumentation erforderlich



Die Stornierung muss schriftlich (E-Mail) an maha@maha.se erfolgen. Das Stornierungsdatum wird ab dem Datum gerechnet, an dem der Vermieter den Eingang bestätigt.
Die Kaution wird bei einer Stornierung stets vollständig zurückerstattet (sofern die Stornierung vor dem Check-in erfolgt).
Eine Reiseversicherung mit Stornoschutz wird empfohlen.
§7 Hausordnung und Verhaltensregeln
Der Mieter ist verpflichtet, die nachstehenden Regeln sowie die beigefügte Hausordnung (Anhang 2) einzuhalten.

Belegung und Gäste
1. Maximal 4 Personen dürfen in der Hütte übernachten.
1. Nur die bei der Buchung angegebenen Personen dürfen die Hütte nutzen. Änderungen sind schriftlich mitzuteilen.
1. Keine Partys, Veranstaltungen oder kommerzielle Aktivitäten ohne schriftliche Genehmigung.
Rauchen
1. Rauchen ist in den Innenräumen STRENG VERBOTEN.
1. Beim Rauchen im Freien müssen Zigarettenkippen ordnungsgemäß entsorgt werden. Kippen auf dem Grundstück führen zu einem Abzug von der Kaution.
1. Rauchen in der Hütte führt unabhängig vom Kautionsbetrag zu vollständigen Dekontaminationskosten.



Haustiere
1. Haustiere sind NICHT erlaubt. Keine Ausnahmen.
1. Haustiere in der Hütte ohne Genehmigung führen unabhängig vom Kautionsbetrag zu Dekontaminationskosten.
Ordnung und Rücksichtnahme
1. Auf die Nachbarn muss Rücksicht genommen werden. Außenaktivitäten müssen nach 22:00 Uhr gedämpft werden.
1. Lautes Feiern im Freien muss spätestens um 23:30 Uhr enden.
1. Möbel dürfen nicht ohne Genehmigung verschoben werden.
Sicherheit und Feuer
1. Der offene Kamin/Kachelofen darf nicht benutzt werden.
1. Grillen ist nur am vorgesehenen Außenbereich und nie bei einem Feuerverbot gestattet.
1. Lagerfeuer oder sonstige offene Feuer im Freien sind verboten.
1. Offene Flammen dürfen nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
1. Machen Sie sich bei der Ankunft mit dem Feuerlöscher (Küche) und dem Rauchmelder (Wohnzimmer) vertraut.
Reinigung und Abreise
1. Die Hütte muss in dem Zustand hinterlassen werden, in dem sie übernommen wurde. Essensreste müssen entfernt und der Müll zu den Müllbehältern hinter der Brücke gebracht werden.
1. Geschirr, Küchenarbeitsflächen, Herd und Backofen müssen gereinigt werden.
1. Böden müssen gesaugt und gewischt werden; das Badezimmer muss abgewischt werden.
1. Fenster und Türen müssen geschlossen und verriegelt werden.
1. Der Schlüssel muss in die Schlüsselbox zurückgelegt und der Code zurückgesetzt werden.
§8 Haftung und Schadensersatz
Der Mieter haftet für Schäden an der Hütte und ihrem Inventar, die durch Fahrlässigkeit, Unachtsamkeit oder vorsätzliches Handeln des Mieters oder seiner Mitgäste verursacht wurden.
Schäden und Mängel müssen dem Vermieter unverzüglich gemeldet werden – spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung und nicht erst beim Check-out. Eine Dokumentation (Fotos) wird empfohlen.
Der Vermieter haftet nicht für Diebstahl oder Schäden am Eigentum des Mieters in der Hütte. Dem Mieter wird empfohlen, seine Hausratversicherung zu überprüfen.
Der Vermieter haftet nicht für etwaige Unterbrechungen von Diensten (Strom, Internet, Wasser) aufgrund externer Ausfälle, höherer Gewalt oder Umständen außerhalb der Kontrolle des Vermieters. Solche Situationen berechtigen nicht zur Mietminderung.
§9 Abtretung und Untervermietung
Der Mieter darf das Mietverhältnis nicht abtreten oder die Hütte ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters untervermieten. Ein Verstoß gibt dem Vermieter das Recht, den Vertrag ohne Rückerstattung der Miete sofort zu kündigen.

§10 Kündigung des Vertrages
Der Vermieter hat das Recht, diesen Vertrag sofort zu kündigen und vom Mieter die sofortige Räumung der Hütte zu verlangen bei:
1. Verstoß gegen die Hausordnung in §7 oben.
1. Verursachung schwerwiegender Schäden an der Hütte oder dem Inventar.
1. Überschreitung der maximalen Belegung von 4 Personen.
1. Illegalen Aktivitäten in der Hütte.

Die Kündigung aufgrund eines Vertragsbruchs des Mieters berechtigt den Vermieter, die gezahlte Miete sowie die Kaution zur Deckung tatsächlicher Kosten einzubehalten.
§11 Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO)
Der Vermieter verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefon) zum Zweck der Verwaltung der Vermietung. Die Daten werden nicht länger als nötig gespeichert und nicht ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben. Der Mieter hat das Recht, seine Daten gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (2016/679) einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Anfragen sind an maha@maha.se zu senden.
§12 Streitbeilegung und anwendbares Recht
Dieser Vertrag unterliegt schwedischem Recht. Streitigkeiten aus diesem Vertrag sollen zunächst durch Verhandlung zwischen den Parteien beigelegt werden.
Kann keine Einigung erzielt werden, können die Parteien die Nationale Beschwerdestelle für Verbraucher (ARN) oder ein ordentliches Gericht anrufen, wobei das Gävle Bezirksgericht als erste Instanz zuständig ist.
§13 Sonstige Bestimmungen
1. Der Vermieter kann die Hütte bei Bedarf während der Mietzeit nach vorheriger Ankündigung (mindestens 24 Stunden) besichtigen, außer in Notfallsituationen.
1. Der Vermieter hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung Maßnahmen zu ergreifen, um Diebstahlrisiken oder Schäden abzuwenden.
1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages müssen schriftlich erfolgen und von beiden Parteien unterzeichnet werden, um gültig zu sein.
1. Dieser Vertrag wird in zwei (2) gleichlautenden Ausfertigungen erstellt, von denen jede Partei eine erhält.
Unterschriften
Die Parteien erklären, den Inhalt dieses Mietvertrages und der beigefügten Anhänge gelesen und akzeptiert zu haben.


Ort und Datum: _____________________________



Der Vermieter kann von Maha Idris de Freene, Paul de Freene oder Ingrid Bergman unterzeichnet werden.

	Vermieter – Unterschrift

	Mieter (buchungsverantwortliche Person) Name und Personalausweisnummer



Anhänge zum Vertrag
Anhang 1: Inventarliste – Die Hütte (wird bei Check-in von beiden Parteien unterzeichnet)
Anhang 2: Hausordnung & Check-in – Lynx Hütte

Die Anhänge sind integraler Bestandteil dieses Vertrages und haben dieselbe Rechtskraft wie der Vertragstext oben.
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